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Arbeitsgesetzbuch
der

Deutschen Demokratischen Republik 

vom 16. Juni 1977

In der Deutschen Demokratischen Republik wird die ent
wickelte sozialistische' Gesellschaft gestaltet und werden 
grundlegende Voraussetzungen für den allmählichen Über
gang zum Kommunismus geschaffen. Alle politische Macht in 
der Deutschen Demokratischen Republik wird von den Werk
tätigen in Stadt und Land ausgeübt. Sie beruht auf dem gesell
schaftlichen Eigentum an den Produktionsmitteln und der un
geteilten Herrschaft der sozialistischen Produktionsverhält
nisse.

Entsprechend dem ökonomischen Grundgesetz des Sozialis
mus besteht die Hauptaufgabe bei der Gestaltung der entwik- 
kelten sozialistischen Gesellschaft in der weiteren Erhöhung 
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes 
auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der so
zialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums 
der Arbeitsproduktivität. Die Verwirklichung der Hauptauf
gabe in ihrer untrennbaren Einheit von Wirtschafts- und So
zialpolitik vollzieht sich entscheidend in der Arbeit, der wich
tigsten Sphäre des gesellschaftlichen Lebens. Frei von Aus
beutung und Unterdrückung ist die Arbeit im Sozialismus be
wußte, schöpferische Tätigkeit. Die sozialistischen Arbeitsver
hältnisse sind durch kameradschaftliche Zusammenarbeit und 
gegenseitige Hilfe zwischen den Werktätigen und den Arbeits
kollektiven gekennzeichnet. Die Arbeit dient im Sozialismus 
der steten Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums im Inter
esse der Arbeiterklasse und der ganzen Gesellschaft sowie 
jedes einzelnen.

Das Recht als Ausdruck der Macht der Arbeiterklasse ist in 
seiner Gesamtheit darauf gerichtet, den Sinn des Sozialismus, 
alles für das Wohl des Volkes zu tun, auf ständig höherer 
Stufe zu verwirklichen. Das Arbeitsrecht als Teil des einheit
lichen Rechts hat die Aufgabe, die Beziehungen der Werktä
tigen im Arbeitsprozeß entsprechend dem sozialistischen Cha
rakter der Arbeit und den von den Anschauungen der Arbei
terklasse bestimmten Prinzipien der sozialistischen Moral zu 
gestalten. Es trägt dazu bei, die schöpferischen Fähigkeiten 
und Initiativen der Werktätigen zur Erhöhung der Qualität 
und Effektivität der Arbeit, vollen Nutzung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts und Steigerung der Arbeitspro
duktivität im sozialistischen Wettbewerb zu entfalten sowie 
das sozialistische Leistungsprinzip durchzusetzen. Es verfolgt 
das Ziel, die Arbeite- und Lebensbedingungen planmäßig zu 
verbessern und die soziale Sicherheit und Geborgenheit der 
Werktätigen und ihrer Familien zu gewährleisten sowie die 
demokratischen Rechte und Freiheiten zu verwirklichen. Es 
fördert die Kollektivität und sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
sowie das verantwortungsbewußte Handeln der Werktätigen 
zur Durchsetzung von Ordnung, Disziplin und Sicherheit.

Das Arbeitsgesetzbuch ist die grundlegende, in sich geschlos
sene Regelung des sozialistischen Arbeitsrechts. Es bringt die 
großen Errungenschaften der Arbeiterklasse zum Ausdruck 
und gewährleistet hohe Rechtssicherheit. Es legt die für alle 
Werktätigen und Betriebe einheitlich geltenden Rechte und 
Pflichten fest. Mit ihm werden die verfassungsmäßig garan
tierten Rechte der Gewerkschaften als der umfassendsten 
Klassenorganisation der Arbeiterklasse zur Wahrnehmung der 
Interessen der Werktätigen in Staat, Wirtschaft und Gesell
schaft weiter ausgestaltet.

Das Arbeitsgesetzbuch verpflichtet die Betriebe und Werk
tätigen, ihre wechselseitigen Beziehungen in Wahrnehmung 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung entsprechend den Auf
gaben des Arbeitsrechts und dem Inhalt dieses Gesetzes zu 
gestalten.

1. K a p i t e l
G r u n d s ä t z e  '  

d e s  s o z i a l i s t i s c h e n  А r b e i t s r e c h t s

Aufgaben des Arbeitsrechts 

§ 1

(1) Die Hauptaufgabe bei der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft besteht in der weiteren Erhöhung 
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf 
der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialisti
schen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums der 
Arbeitsproduktivität. Der Verwirklichung der Hauptaufgabe 
in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik dient auch 
das Arbeitsrecht der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Das Arbeitsrecht gestaltet die verfassungsmäßig garan
tierten Grundrechte, wie das Recht auf Arbeit, auf Mitbestim
mung und Mitgestaltung, auf Lohn nach Qualität und Quan
tität der Arbeit, auf Bildung, auf Freizeit und Erholung, auf 
Schutz der Gesundheit und der Arbeitskraft, auf Teilnahme 
am kulturellen Leben, auf Fürsorge im Alter und bei Inva
lidität sowie auf materielle Sicherheit bei Krankheit und Un
fällen, für die Werktätigen weiter aus. Es fördert die verant
wortungsbewußte Wahrnehmung der Grundrechte und der 
ehrenvollen Pflicht zur Leistung gesellschaftlich nützlicher 
Tätigkeit durch die Werktätigen.

§ 2

(1) Das Arbeitsrecht garantiert, daß die Werktätigen stän
dig entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen und 
der persönlichen Qualifikation freiwillig und bewußt am ge
sellschaftlichen Arbeitsprozeß teilnehmen können. Es ist auf 
die Entwicklung und rationelle Nutzung des gesellschaftlichen 
Arbeitsvermögens, auf die Entfaltung von Schöpfertum und 
Initiative und die Schaffung solcher Arbeitsbedingungen ge
richtet, die die Arbeitsfreude und Einsatzbereitschaft der 
Werktätigen fördern und ihnen hohe Leistungen zum Wohle 
der ganzen sozialistischen Gesellschaft und jedes einzelnen 
ermöglichen.

(2) Das Arbeitsrecht gewährleistet, daß die Werktätigen das 
politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben im 
Betrieb mitgestalten und immer umfassender und sachkundi
ger vor allem durch die Gewerkschaften und deren Organe an 
der Leitung und Planung mitwirken können.

(3) Das Arbeitsrecht trägt zur konsequenten Verwirklichung 
des Prinzips „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach 
seiner Leistung“ bei. Es sichert, daß den Werktätigen Lohn 
nach Qualität und Quantität der Arbeit gezahlt wird und daß 
Mann und Frau, Erwachsene und Jugendliche bei gleicher 
Arbeitsleistung gleichen Lohn erhalten.


